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1. Vorbemerkungen 
 
Mit diesem Bericht erfüllt die BSQ Bauspar AG, Nürnberg, die Offenlegungspflichten gemäß der am 
01.01.2014 in Kraft getretenen aufsichtsrechtlichen Anforderungen des Basel III Regelwerkes CRR (Ca-
pital Requirements Regulation, Verordnung (EU) 575/2013 - angepasst durch die Verordnung (EU) 
2019/876 zum Berichtsstichtag 31.12.2021). 
 
Ergänzt und konkretisiert werden die vorgenannten Anforderungen durch die Durchführungsverord-
nung (EU) 2021/637 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Offenlegung gemäß 
Teil 8 der CRR.  
 
Die BSQ Bauspar AG erfüllt die Kriterien gemäß Artikel 4 Nummer 145 der CRR II und ist demnach als 
kleines und nicht komplexes Institut anzusehen. Diese Einstufung wurde von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz BaFin) mit Schreiben vom 27.04.2021 bestätigt. Die Offenlegungs-
anforderungen ergeben sich somit aus Artikel 433b Absatz 2 (jährliche Offenlegung der Schlüsselpa-
rameter nach Artikel 447 CRR).  
 
Die BSQ Bauspar AG veröffentlicht den Offenlegungsbericht auf Ihrer Internetseite unter der Adresse 
www.bsq-bausparkasse.de und den weiteren Navigationspunkten: Presse-Center / Daten & Fakten / 
Offenlegungsberichte als eigenständigen Bericht, der den handelsrechtlichen Geschäftsbericht er-
gänzt. 

 
 

2. Allgemeine Situation 
 
Gemäß Genehmigung der BaFin vom 18.12.2018 ist die BSQ Bauspar AG im Rahmen der geltenden 
gesetzlichen Vorschriften, unter Berücksichtigung der Belange der Bausparer, im Sinne des § 16 Abs. 
1 S.1 1. Alt. BauSparkG abzuwickeln. 
 
Die Gesellschaft betreibt seit dem vierten Quartal 2009 kein aktives Neugeschäft mehr. Zukünftige 
Kreditentscheidungen sind beschränkt auf Prolongationen (Ablauf von Zinsbindungen), Kreditverträge 
im Rahmen von Sanierungen und auf das Kollektivgeschäft, das aus bereits bestehenden und zutei-
lungsreifen Bausparverträgen resultiert. Der Unternehmenszweck der Gesellschaft ist somit eine reine 
Bestandskundenbetreuung. Das Bestandsgeschäft wird weiterhin bis zur geplanten finalen Abwick-
lung der der BSQ Bauspar AG bearbeitet. Für die Gesellschaft liegt auch im Jahr 2021 der Fokus auf 
der Betreuung und dem Abbau des Bausparkundenbestandes. Die Anpassung der organisatorischen 
und betrieblichen Struktur wird weiterhin konsequent an diesem Ziel ausgerichtet. 
 
Der Offenlegungsbericht bezieht sich ausschließlich auf die Situation der BSQ Bauspar AG. Er ergänzt 
die Angaben im Geschäftsbericht des jeweiligen Geschäftsjahres. 

 
 

3. Schlüsselparamater gemäß Artikel 447 CRR 
 
Zur einheitlichen Darstellung dieser offenzulegenden Schlüsselparameter gemäß Artikel 447 CRR sieht 
die Durchführungsverordnung (EU) 2021/637 den Meldebogen EU KM1 vor, anhand dessen die Of-
fenlegung erfolgt. 
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Meldebogen EU KM1 – Werte in Mio. EUR 31.12.2021 31.12.2020 

 Verfügbare Eigenmittel (Beträge) 

1 Hartes Kernkapital (CET1) 12,25 10,70 

2 Kernkapital (T1) 12,25 10,70 

3 Gesamtkapital 12,25 10,70 

 Risikogewichtete Positionsbeträge 

4 Gesamtrisikobetrag 90,20 108,51 

 Kapitalquoten (in % des risikogewichteten Positionsbetrags) 

5 Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%) 13,59 9,86 

6 Kernkapitalquote (%) 13,59 9,86 

7 Gesamtkapitalquote (%) 13,59 9,86 

 Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung  

(in % des risikogewichteten Positionsbetrags) 

EU 7a Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das Risiko  

einer übermäßigen Verschuldung (%) 

0,50 0,50 

EU 7b Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte) 0,28 0,28 

EU 7c Davon: in Form von T1 vorzuhalten (Prozentpunkte) 0,38 0,38 

EU 7d SREP-Gesamtkapitalanforderung (%) 8,50 8,50 

 Kombinierte Kapitalpuffer- und Gesamtkapitalanforderung (in % des risikogewichteten Positionsbetrags) 

8 Kapitalerhaltungspuffer (%) 0 0 

EU 8a Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von Makroaufsichtsrisiken  

oder Systemrisiken auf Ebene eines Mitgliedstaats (%) 

0 0 

9 Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer (%) 0 0 

EU 9a Systemrisikopuffer (%) 0 0 

10 Puffer für global systemrelevante Institute (%) 0 0 

EU 10a Puffer für sonstige systemrelevante Institute (%) 0 0 

11 Kombinierte Kapitalpufferanforderung (%) 0 0 

EU 11a Gesamtkapitalanforderungen (%) 8,50 8,50 

12 Nach Erfüllung der SREP-Gesamtkapitalanforderung verfügbares CET1 (%) 5,09 1,36 

 Verschuldungsquote 

13 Gesamtrisikopositionsmessgröße 197,16 226,62 

14 Verschuldungsquote (%) 6,22 4,72 

 Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung  

(in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße) 

EU 14a Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (%) 0 0 

EU 14b Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte) 0 0 

EU 14c SREP-Gesamtverschuldungsquote (%) 3,00 0 

 Anforderung für den Puffer bei der Verschuldungsquote und die  

Gesamtverschuldungsquote (in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße) 

EU 14d Puffer bei der Verschuldungsquote (%) 0 0 

EU 14e Gesamtverschuldungsquote (%) 3,00 0 

 Liquiditätsdeckungsquote 

15 Liquide Aktiva hoher Qualität (HQLA) insgesamt (gewichteter Wert – Durchschnitt) 28,40 22,10 

EU 16a Mittelabflüsse – Gewichteter Gesamtwert 3,13 3,93 

EU 16b Mittelzuflüsse – Gewichteter Gesamtwert 1,43 1,66 

16 Nettomittelabflüsse insgesamt (angepasster Wert) 1,70 2,27 

17 Liquiditätsdeckungsquote (%) 18,89 10,47 

 Strukturelle Liquiditätsquote 

18 Verfügbare stabile Refinanzierung, gesamt 215,51 -- 

19 Erforderliche stabile Refinanzierung, gesamt 154,04 -- 

20 Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) (%) 139,90 -- 
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BSQ Bauspar AG 

Am Plärrer 14 

90429 Nürnberg 

Telefon 0911/65 66-0 

Telefax 0911/65 66-174 

www.bsq-bausparkasse.de 


